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Beiträge in alleiniger Verantwortung der Fraktionen

… sind nicht immer in der Lage, sich selbst zu schützen und 
werden daher leichter Opfer von Übergriffen und Gewalt. Die 
Neuregelungen im WTG dienen dazu, Gewalt jeglicher Ausprä-
gung zu verhindern. Die Teilhabe am gesellschaftlichen und 
sozialen Leben muss für jeden Menschen jederzeit angstfrei 
möglich sein.  

Der Landesverband für Menschen mit Körper- 
und Mehrfachbehinderung NRW begrüßte den 
Gesetzentwurf – und hob ebenfalls die geplante 
Einrichtung der Stelle hervor. Erforderlich sei 
darüber hinaus ein weiterer konsequenter Um-
bau der Versorgungs- und Einrichtungsstruk-
tur: „Ziel muss es sein, die Konzentration auf 
wenige zentrale Einrichtungen zu vermeiden 
und kleine sozialraumorientierte Angebote zu 
ermöglichen.“ Der Verband regte zudem flä-
chendeckende „Konsulentendienste“ für die 
Begleitung und Beratung von Personen an, „die 
in der Betreuung von Menschen mit herausfor-
derndem Verhalten tätig sind“.

Fachpersonal
Auch der Sozialverband VdK äußerte sich po-
sitiv zum Gesetzentwurf. „Immer noch viel zu 
häufig wird von Übergriffen, Misshandlungen 
und erniedrigenden Behandlungen in der Pfle-
ge und der Betreuung von Menschen mit Be-
hinderungen berichtet, so dass man anhaltend 
von strukturellen Verletzungsrisiken ausgehen 
kann“, heißt es in der Stellungnahme. Studi-
en gingen davon aus, „dass es z. B. heute noch 
täglich etwa 340.000 Maßnahmen in deutschen 
Pflegeheimen gibt, die als freiheitsentziehende 
Maßnahmen zu qualifizieren sind“. Staatliche 
Prüfungen müssten verbessert werden, aller-
dings bräuchten die Bezirksregierungen dafür 
ausreichend Fachpersonal. 

Auf einen „dramatischen Mangel an Pflege-
fachkräften“ wies der Sozialverband Deutsch-
land hin: „Da sich aber Qualität nur dann in 
Einrichtungen ‚hineinkontrollieren‘ lässt, wenn 
zugleich die erforderlichen Ressourcen für eine 
bedarfsgerechte und hochwertige Qualität, für 
attraktive Arbeits- und Entgeltbedingungen so-
wie das benötigte Personal auch zur Verfügung 
stehen, wird eine einseitige Stärkung von Über-
wachung und Kontrolle nicht zielführend sein.“

Die Landesarbeitsgemeinschaft der Werk-
statträte NRW hielt es für richtig, dass Werk-
stätten für Menschen mit Behinderung „von 
einer unabhängigen Behörde zum Thema Ge-
waltschutz überprüft werden“. Die Mitglieder 
der Arbeitsgemeinschaft vertreten die Inter-
essen der Beschäftigten in den Einrichtungen, 
vergleichbar einem Betriebs- oder Personalrat. 
Sie fordern Schulungen zu den Themen Gewalt 
und Gewaltschutz für „alle Personen in einer 
Werkstatt“. Das Gewaltschutzkonzept müsse 
den Beschäftigten in Leichter Sprache vorge-
stellt werden.  zab

Standpunkte

Menschen mit  
Behinderung …

… haben ein deutlich höheres Risiko, Gewalt und anderen 
Übergriffen ausgesetzt zu sein. Dies gilt für Frauen und Mäd-
chen ganz besonders und noch einmal mehr, wenn sie in stati-
onären Einrichtungen leben. Der Gewaltschutz muss dringend 
verbessert werden. Grundsätzlich können kleinere Wohnfor-
men im Gegensatz zu großen Einrichtungen das Gewaltrisiko 
durch die engere Anbindung an die Gesellschaft senken. 

… haben den Anspruch, einen gleichwertigen Zugang zum 
alltäglichen Leben zu haben wie jeder andere Bürger. Diese 
grundsätzlich gerechtfertigte Forderung stellt – insbesondere 
im Rahmen der Wohngruppen und Heime, und je nach Art und 
Grad der Einschränkung – Politik und Gesellschaft vor große 
Herausforderungen, die im Dialog Stück für Stück gelöst wer-
den müssen.

Josef Neumann (SPD)

Susanne Schneider (FDP)

… haben das Recht auf ein Leben in Würde. Der Schutz vor 
Gewalt ist dabei oberstes Prinzip und ist jederzeit staatlich 
sicherzustellen. Daher muss der Schutz vor Gewalt in den 
Einrichtungen des Wohnens und in den Werkstätten für Men-
schen mit Behinderung an erster Stelle stehen.

… müssen vor jeglicher Form von Gewalt, Ausbeutung und 
Missbrauch geschützt werden. Deshalb will die NRW-Koalition 
aus FDP und CDU den Gewaltschutz verbessern und die Auf-
sicht in Pflege- und Betreuungseinrichtungen sowie Werk-
stätten stärken. Einrichtungen sollen künftig Konzepte zur 
Gewaltprävention erstellen, um dort alle Menschen besser zu 
schützen.
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Beiträge zum Thema Gewaltschutz

Freiheitsbeschränkende  
Maßnahmen …

Behördliche  
Prüfungen …

Eine zentrale Monitoring-  
und Beschwerdestelle … 

… sind in der Vergangenheit zu oft und zu willkürlich und 
unkontrolliert angeordnet worden. Mit den Änderungen im 
WTG sollen unter anderem die Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts umgesetzt und stärker betont werden. Frei-
heitsentziehende und freiheitbeschränkende Maßnahmen 
sind grundsätzlich zu vermeiden und auf den Einzelfall zu 
beschränken.

… sollen verbessert, vereinheitlicht und unabhängiger wer-
den. Dazu werden die Aufgaben aller beteiligten Aufsichts-
stellen präzisiert, mehr stichprobenartige Vor-Ort-Prüfungen 
durchgeführt und das Berichtswesen neu geregelt. Die beste-
henden kommunalen Unterschiede bei den Prüfungen müs-
sen beendet und Regelungen angeglichen werden. So wird 
sichergestellt, dass Menschen mit Behinderungen ihrer Arbeit 
frei von Gewalt und Belästigungen nachgehen können.  

… wird zukünftig die Rechte von Menschen mit Behinderung 
schützen und ihnen als Ansprechpartner dienen. Bei Proble-
men und Beschwerden im Zusammenhang mit der Durchfüh-
rung von freiheitsentziehenden und freiheitsbeschränkenden 
Maßnahmen haben Betroffene eine Anlaufstelle, bei der sie 
um Hilfe bitten können. So stärken wir den Opferschutz!
 
 

… sind grundsätzlich zum Schutz der Grund- und Menschen-
rechte zu vermeiden. Im deutschen Recht sind sie nur in sehr en-
gen Grenzen und als letztes Mittel in Krisensituationen erlaubt. 
Damit diese Grenzen nicht überschritten werden, muss im Sinne 
aller gehandelt werden. Nötig ist ausreichend Personal in den 
Einrichtungen, das besser geschult und begleitet wird, andere 
Betreuungssituationen und konsequente wie sensible Führung. 

… sollten effektiv sein und nach einem landeseinheitlichen 
Konzept durchgeführt werden. Wichtig ist, dass es wissen-
schaftlich erarbeitet und begleitet wird. Dabei sollten auch 
Menschen mit Beeinträchtigungen einbezogen werden. Die 
Aufsichtsbehörden müssen besser für den Gewaltschutz qua-
lifiziert werden. Entscheidend sind nicht nur die gesetzlichen 
Grundlagen, sondern es ist vor allem die Umsetzung vor Ort. 

… muss gut konzipiert sein, damit sich Betroffene selbst, aber 
auch Angehörige an sie wenden können, ohne Nachteile in der 
betreffenden Einrichtung befürchten zu müssen. So eine Stelle 
muss für die Betroffenen vertraut und einfach zugänglich sein. 
Gewalttaten und andere Übergriffe müssen erfasst werden, 
damit bessere Präventionsmaßnahmen getroffen werden 
können.

… stellen eine manchmal unumgängliche Notwendigkeit dar. 
Da sie tief in die Persönlichkeitsrechte eingreifen, müssen sie 
aber in jedem Einzelfall sehr gut begründet werden. Um ihren 
Gebrauch auf das absolute Minimum zu beschränken, gilt es, 
in enger Zusammenarbeit mit den Betroffenen praktikable 
Lösungen zu finden. Ganz besonders wichtig ist es, etwaige 
missbräuchliche Anwendungen zu unterbinden.

… spielen in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle, um 
die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Allerdings 
muss eine sinnvolle Balance gefunden werden zwischen Prakti-
kabilität, Ressourceneinsatz (der an anderer Stelle schmerzvoll 
fehlen kann) und einem tatsächlichen Nutzen für die potentiell 
betroffenen Personen.

… kann ein Weg sein, aufgetretene Missstände frühestmög-
lich und effektiv aufzuklären und abzubauen. Voraussetzungen 
sind aber nicht nur eine umfassende Vernetzung, sondern vor 
allem auch eine adäquate personelle und materielle Ausstat-
tung einer solchen Stelle.

… bei Menschen mit Behinderung sind massive Eingriffe 
in die Grundrechte. Sie dürfen nur dann eingesetzt werden, 
wenn Gefahren wirklich nicht anders abgewendet werden 
können. Im Gesetz muss daher rechtlich klar gestellt werden, 
wie diese Maßnahmen umgesetzt, dokumentiert und geprüft 
werden und wie Betroffene hierbei eingebunden werden. 

… sind notwendig, um den Schutz von Pflegebedürftigen 
und Menschen mit Behinderung sicherzustellen. Der Staat hat 
die Aufgabe, die Menschen in Einrichtungen umfassend vor 
Gewalt und Gängeleien zu bewahren. Ziel behördlicher Prü-
fungen muss daher immer sein, die Teilhabe der Menschen am 
gesellschaftlichen Leben allumfassend zu sichern.

… ist ein weiterer wichtiger Baustein, um Menschen mit 
Behinderung vor Gewalt zu schützen. Sie muss ausreichend 
ausgestattet sein, um Betroffene und Angehörige in Problem-
lagen zu beraten und Lösungen für die Beteiligten herbeizu-
führen.

… dürfen immer nur letztes Mittel sein, um eine Selbstgefähr-
dung oder eine Gefahr für andere Menschen zu verhindern. Die 
Anforderungen sind durch die UN-Behindertenrechtskonven-
tion und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
deutlich erhöht worden. Wir sehen jetzt konkrete Maßnahmen 
zur Vermeidung von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen 
vor. Dazu zählen Dokumentation und Berichterstattung. 

… sind in der Eingliederungshilfe genauso konsequent 
durchzuführen wie bei Pflegeheimen. Untersuchungen ha-
ben gezeigt, dass sich die Aufsichtsbehörden häufig auf den 
Bereich der Pflege konzentriert haben. Zudem fehlte bisher 
eine Rechtsgrundlage zur Prüfung der Werkstätten. Wir wollen 
mit einer stärkeren Einbeziehung der Landesaufsicht eine ein-
heitliche Rechtsanwendung der örtlichen Behörden erreichen.

… ist ein wichtiges Instrument, um Probleme und Fehlver-
halten frühzeitig zu erkennen und Beratung anbieten zu kön-
nen. Wichtig sind dabei ein niedrigschwelliger Zugang über 
Informationen in barrierefreier Form bzw. in Leichter Sprache 
sowie unabhängige Ansprechpartner vor Ort wie die im Gesetz 
vorgesehenen Ombudspersonen.
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